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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 28. April 2026 
(Az. 355/2026 - 23) die beantragte Ver-
längerung der Baugenehmigung für den 
Anbau eines Balkons im DG auf dem 
Grundstück „Spitzwegstraße 14“ in 
Regensburg (Flurstück 3436/90, Gemar-
kung Regensburg).

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 15. Juni 2022 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-

bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.043) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-4632, wird empfohlen.

Regensburg, 29. April 2026
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor



Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 24. April 2026 
(Az. 306/2026) die beantragte Baugeneh-
migung für die Nutzungsänderung von 
zwei Ladeneinheiten zu einer Ladenein-
heit mit Gastronomie im Erdgeschoss 
auf dem Grundstück „Goldene-Bä-
ren-Straße 12“ in Regensburg (Flur- 
stück 1199, Gemarkung Regensburg).

Gegenstand der Baugenehmigung ist die 
Nutzungsänderung und der Umbau von 
zwei Ladeneinheiten zu einer Ladenein-
heit mit Gastronomie im Erdgeschoss 
des Gebäudes. Die Gastronomie wird als 
Schankwirtschaft mit Imbissabgabe mit 
einer Gastfläche von 28,67 m² und einer 
Betriebszeit bis maximal 22 Uhr zugelas-
sen. Es werden nur Imbisse verabreicht, 
die ohne geruchhaltige Abluft zubereitet 
werden. Das Gebäude ist ein Baudenk-
mal und in die Denkmalliste der Stadt Re-
gensburg eingetragen (D-3-62-000-505). 
Die notwendige denkmalpflegerische Er-
laubnis zum Umbau des Gebäudes wurde 
durch die Baugenehmigung ersetzt. Die 
Gaststätte ist entsprechend der geneh-
migten Betriebsbeschreibung zu betrei-
ben. Ferner wurde die Baugenehmigung 
mit Auflagen zum Lärmschutz verbunden. 
So sind unter anderem bestimmte Immis-
sionsrichtwerte für Tag- und Nachtzeiten 
einzuhalten, sind der Betrieb der Gastro-
nomieeinheit sowie Anlieferungen nur zur 
Tagzeit (6.00 bis 22.00 Uhr) zulässig und 

darf Musik nur als Hintergrundmusik über-
tragen werden.

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 24. April 2026 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 

Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.052) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 29. April 2026
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 22. April 2026 
(Az. 1915/2025 - 02) die beantragte Bau-
genehmigung für die Nutzungsänderung 
von Imbiss mit Lieferservice zu einem 
Café auf dem Grundstück „Udetstraße 12“ 
in Regensburg (Flurstück 3828/10, Gemar-
kung Regensburg).

Die Betriebszeit endet täglich um 20:00. 
Durch die Nutzungsänderung wird kein 
zusätzlicher Stellplatzbedarf ausgelöst. 

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 22. April 2026 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 30. April 2026
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor
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Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
62-2026-061-EA – Machbarkeitsstu-
die Modul 1 – BEW-Förderung für ein 
Wärmenetzsystem im zweiten Entwick-
lungsabschnitt in der ehem. Prinz-Leo-
pold-Kaserne
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 27.04.2026

62-2026-311-EA – Rollladenarbeiten DIN 
18358, Neubau Kinderhaus Kleinfeld-
Heuweg
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 08.05.2026

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
62-2026-306-A – Rahmenvereinbarung 
über die Lieferung von Recycling-Kopier-
papier in ganzen Paletten

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung
Information über beabsichtigte
Beschränkte Ausschreibungen nach
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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